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§ 17a LBedG Dienstzuweisung
 LBedG - Landesbedienstetengesetz - LBedG

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.01.2026

1. (1)Eine Dienstzuweisung liegt vor, wenn der Vertragsbedienstete einem anderen Rechtsträger zur Dienstleistung

zugewiesen wird. Eine Dienstzuweisung liegt auch vor, wenn der Vertragsbedienstete mehreren dieser

Rechtsträger zugewiesen wird.

2. (2)In der Dienstzuweisung ist ein allfälliger neuer Dienstort festzulegen. Die Dienstzuweisung kann auch nur für

einen Teil der Dienstzeit erfolgen.

3. (3)Eine Dienstzuweisung innerhalb des Dienstortes für die Dauer von mehr als drei Monaten ist nur zulässig,

wenn der Vertragsbedienstete dem schriftlich zustimmt oder diese im Interesse des Dienstes erforderlich ist; in

diesem Fall sind die persönlichen, familiären und sozialen Verhältnisse des Vertragsbediensteten zu

berücksichtigen.

4. (4)Eine Dienstzuweisung außerhalb des Dienstortes ist nur zulässig, wenn der Vertragsbedienstete dem schriftlich

zustimmt.

5. (5)Für die Dauer der Dienstzuweisung unterliegt der Vertragsbedienstete den dienstlichen Anordnungen der

zuständigen Organe des Rechtsträgers am Dienstort. Die diensthoheitlichen Befugnisse des Dienstgebers bleiben

unberührt. Durch die Dienstzuweisung tritt keine Änderung der entgeltrechtlichen Stellung des

Vertragsbediensteten ein.

6. (6)Die Fachaufsicht und die Befugnis zur Erteilung von fachlichen Weisungen obliegt jeweils den zuständigen

Organen jener Rechtsträger, für die der Vertragsbedienstete tätig wird.
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